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Gebührenverordnung für die Badebetriebe 

 
(Gemeinderatsbeschluss Nr. 152 vom 5. März 2009) 
 
D er Gemeinderat von Thun, 
gestützt auf Art. 46 lit. e der Stadtverfassung vom 23. September 2001 1, 
 
beschliesst: 
 
Art. 1 
1 Für den Eintritt in die städtischen Badebetriebe und die Benützung 
on deren Einrichtungen werden Gebühren erhoben. 

Grundsatz 
v 
2 In den Gebühren gemäss dieser Verordnung ist die jeweils geltende 

ehrwertsteuer inbegriffen. M 
3 In den nachstehenden Ansätzen ist die Teuerung bis zum Indexstand 
von 107,9 Punkten, Januar 2009, Basis Mai 2000, ausgeglichen. 
 
Art. 2 
1 Eintritte: pro Fr. 

Erwachsene 6.-- 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 2.50 

Einzeleintritt 

Lehrlinge, AHV, Militär 4.-- 
Erwachsene 75.-- 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 30.-- 

Saisonabonnement 

Lehrlinge, AHV, Militär 50.-- 
Erwachsene 50.-- 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 20.-- 

10er Abonnement 

Lehrlinge, AHV, Militär 35.-- 

Strandbad Lachen 

 
2 Einrichtungen: pro Fr. 
Familienkabinen gross Saison 280.-- 
Familienkabinen klein Saison 220.-- 
Einzelkabine Tag 8.-- 
Wechselkabine  Tag 3.50 
Garderobenschrank Tag 3.50 
Liegestuhl  Tag 8.-- 
Sonnenschirm Tag 8.-- 
Tischtennis 1 Std. 3.50 
Wertsachenfach Tag 2.50 
Liegestuhlfach Saison 30.-- 
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Art. 3 
1 Eintritte: pro Fr. 

Erwachsene 4.50 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 2.50 

Einzeleintritt 

Lehrlinge, AHV, Militär 3.50 
Erwachsene 75.-- 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 30.-- 

Saisonabonnement 

Lehrlinge, AHV, Militär 50.-- 
Erwachsene 40.-- 
Kinder von 6 bis 16 Jahren 15.-- 

10er Abonnement 

Lehrlinge, AHV, Militär 30.-- 

Flussbad Schwäbis 

 
2 Einrichtungen: pro Fr. 
Kabinenabonnemente Saison 90.-- 
Tischtennis  1 Std. 3.50 
Wertsachenfach Tag 2.50 
Liegestuhl  Tag 8.-- 
Sonnenschirm Tag 8.-- 
 
Art. 4 
Sämtliche Saisonabonnemente für das Strandbad Lachen gelten auch 
für das Flussbad Schwäbis und umgekehrt. 

Geltungsbereich 
der Saison-
abonnemente  

Art. 5 
Wenn innerhalb der gleichen Familie (Vater, Mutter, Kinder, Stief- und 
Pflegekinder bis zum zurückgelegten 16. Altersjahr) mindestens für ei-
nen Elternteil sowie ein Kind ein Saisonabonnement gelöst wird, wird 
auf dem Gesamtbetrag eine Ermässigung von 15 % gewährt. 

Ermässigung für 
Familien 

 
Art. 6 
Invalide mit Ausweis, notwendige Begleitpersonen von Schwerbehin-
derten sowie Kinder mit einem gültigen Thuner Ferienpass bezahlen 
keinen Eintritt. 

Gratiseintritt 

 
Art. 7 
Die Hallenbäder Aeschi, Beatenberg, Oberhofen und Heimberg sowie 
die Freibäder Merligen, Spiez, Steffisburg, Thun und Uetendorf gewäh-
ren bei Vorweisung eines Saisonabonnements der jeweils anderen Bä-
der den entsprechenden Inhabern und Inhaberinnen eine Ermässigung 
von 50 % auf dem jeweiligen Einzeleintrittspreis. 

Gegenseitige Ver-
günstigung in den 
Bädern der Region 

 
Art. 8 
1 Diese Verordnung tritt auf den Beginn der Badesaison 2009 in Kraft. Schlussbestimmung  
2 Mit dem Inkrafttreten wird die Verordnung über die Gebühren der Ba-
debetriebe vom 6. Dezember 2002 aufgehoben. 
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T hun, 5. März 2009 Namens des Gemeinderates 
 Der Stadtpräsident: von Allmen 
 Der Ratssekretär: Mauron 
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